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Einleitung

Der Begriff des „militärischen Geheimnisverrats“ bzw. „Landesverrats“ ist in der 
 öffentlichen Rezeption der vergangenen Jahre in Deutschland vornehmlich im glo
balen Kontext diskutiert worden. Im Zentrum standen hierbei vor allem jene Ver
öffentlichungen der Onlineplattform Wikileaks, die den USA die Verletzung völker 
und menschenrechtlicher Prinzipien während ihrer Kriegseinsätze in Afghanistan 
und dem Irak zum Vorwurf machten. Zum Beleg dieser Thesen veröffentlichte Wiki
leaks 2010 geheime militärische Dokumente, die der Plattform von der Whistle
blowerin Chelsea Manning zugespielt worden waren. Als Angehörige der USStreit
kräfte wurde diese daraufhin u. a. nach dem Uniform Code of Military Justice der 
Spionage und des Geheimnisverrats angeklagt. Edward Snowden, der neben Man
ning bekannteste Whistleblower von Wikileaks, der als externer Mitarbeiter der 
NSA Geheimdokumente zur Überwachungspraxis der USamerikanischen Geheim
dienste an die Plattform weiterleitete, floh vor seiner Strafverfolgung wegen Spionage 
in das russische Exil. Sowohl Manning als auch Snowden nahmen auf Grund ihrer 
Anstellungsverhältnisse als Geheimnisträger der USA eine besondere Rolle ein.1 An
ders sah es mit den Betreibern der Plattform Wikileaks aus, die ihnen das Medium 
der Publikation boten. Von ihnen sind lediglich wenige namentlich bekannt, wie 
etwa Julian Assange, Mitbegründer der Plattform, der von der USRegierung eben
falls der Spionage beschuldigt wird. Sowohl die Anklage der Whistleblower  Manning 
und Snowden als auch die Assanges als Herausgeber der Dokumente erfolgte nach 
USamerikanischen Recht u. a. auf Basis des umstrittenen Espionage Act von 1917, 
dessen Anwendung außerhalb der USA bis heute kritisiert wird.2

Doch auch in der Bundesrepublik wurde die Preisgabe militärischer Geheimnisse 
durch journalistische Veröffentlichungen in der Vergangenheit als Landesverrat ver
folgt3 wie etwa im Fall der Spiegelaffäre 1962, als die Journalisten Conrad Ahlers und 

1 Gleiches traf auch auf die Verurteilung des Geheimdienstmitarbeiters Werner Pätsch 1965 in 
der BRD zu, BGH, Beschluss vom 08.11.1965 – 8 StE 1/65. Vgl. u. a. Brockaus, Geheimnisschutz, 
S.  69 f., S.  103–108, S.  387–390 und S.  399–402.

2 Der genaue Ablauf der Ereignisse und die Strafverfahren gegen die Informanten und Betreiber 
der Plattform Wikileaks können an dieser Stelle nicht im Detail dargestellt werden.

3 Einen vergleichsweise aktuellen deutschen Fall stellt das Verfahren gegen die Verantwortli
chen der Webseite netzpolitik.org aus dem Jahr 2015 dar, die ein geheimes Papier des Bundesamts 
für Verfassungsschutz (BfV) zur Telekommunikationsüberwachung veröffentlicht hatte. Das von 
der Bundesstaatsanwaltschaft eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen den Chefredakteur Markus 
Beckedahl sowie gegen den Journalisten Andre Meister wurde unter dem Druck des Bundesjustiz

http://netzpolitik.org


2 Einleitung

Hans Schmelz öffentlich über den desolaten Zustand der Bundeswehr berichtet hat
ten.4 Auch wenn diese für ihre Veröffentlichungen letztlich nicht verurteilt werden 
sollten, gab das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE) der nachträglichen Verfas
sungsbeschwerde des SpiegelVerlags zur „Frage der Verfassungsmäßigkeit von 
Durchsuchungen in Presseräumen“ nicht nach.5 In seiner Begründung verwies das 
BVerfGE auf die grundsätzliche Gefahr des „publizistischen Landesverrats“ und griff 
damit auf eine Begriffsprägung der 1920erJahre zurück, während derer Journalisten 
sich für die Veröffentlichung von Nachrichten über illegale Rüstungsmaßnahmen 
der Reichswehr verantworten mussten. Kritiker der Landesverratsverfahren, die die
se retrospektiv in den 1990erJahre interpretierten, stellten so auch einen direkten 
Zusammenhang zwischen den Prozessen der Weimarer Jahre und der strafrecht
lichen Verfolgung der Spiegelautoren heraus.6 Diese hatten jedoch den mangelhaften 
Rüstungsstand der Bundeswehr zur Abwehr eines sowjetischen Angriffes durch die 
NATO kritisiert und eben nicht den Bruch internationaler Verträge durch eine ille
gale Aufrüstung.

Die Veröffentlichungen der 20erJahre wären in diesem Sinne nach heutigem 
Recht nicht länger strafbar, legt doch Paragraph 93 Abs.  2 StGB fest, dass „Tatsachen, 
die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder unter Geheimhaltung 
gegenüber den Vertragspartnern der Bundesrepublik Deutschland gegen zwischen
staatlich vereinbarte Rüstungsbeschränkungen verstoßen, […] keine Staatsgeheim
nisse“ sind.

Nach der deutschen Niederlage im ersten Weltkrieg verpflichteten die Rüstungs
bestimmungen des Versailler Vertrages die neue deutsche Republik, deren Vertreter 
in Paris über die Niederlage des untergegangenen Kaiserreichs verhandelten, zu einer 
weitreichenden militärischen Abrüstung. Teil der Rüstungsbestimmungen waren 
hierbei u. a. die Reduzierung der deutschen Heeresgröße auf 100.000 Mann (Art.  160 
VV), das Verbot einer deutschen Luftwaffe (Art.  198 VV) sowie die Auflösung jeder 
Form von paramilitärischen Wehrverbänden (Art.  177 VV).7

Doch trotz des von der deutschen Regierung unterzeichneten Friedensvertrages 
unterwanderte die Reichswehr diesen im Verborgenen – teils mit Wissen der Kabi
nette, teils ohne dieses – und nahm im Verlauf der Weimarer Republik zahlreiche 
illegale Rüstungsmaßnahmen in personeller wie materieller Hinsicht vor. Pazifisti
schen Journalisten, die öffentlich über die illegalen Rüstungen berichteten, drohte 
für ihre Publikationen nach §  92 Abs.  1 Nr.  1 RStGB und SpioG 1914 (RGBl. 1914 

ministeriums (BMJV) jedoch eingestellt. Nachdem Generalbundesanwalt Harald Range öffentlich 
die politische Einflussnahme des Ministeriums kritisiert hatte, wurde er von Bundesjustizminister 
Heiko Maas in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Vgl. im Detail Brockhaus, Geheimnisschutz, 
S.  108–111.

4 Vgl. im Detail Schoenbaum, Affäre.
5 Teilurteil vom 05.08.1966, BVerfGE 20, 162.
6 So u. a. Kühnert, Schändliches Urteil, in: Die Zeit vom 29.09.1989 hinsichtlich des gescheiterten 

Wiederaufnahmeantrags Rosalinde OssietzkyPalms vor dem BGH. Vgl. in diesem Kapitel S. 3–8.
7 Zu den einzelnen Rüstungsbestimmungen des Versailler Vertrages vgl. im Detail Kapitel B.I.2.



3I. Der gescheiterte Wiederaufnahmeantrag Rosalinde Ossietzky-Palms

S.  195) die Einleitung eines Verfahrens wegen publizistischen Landesverrats, das auf 
dem Vorwurf basierte, ihre Veröffentlichungen seien als militärischer Geheimnis
verrat und Bedrohung des deutschen Reichswohls zu werten.8

Wie die Verfahren des allgemeinen Landesverrats wurden auch jene Verfahren 
wegen der öffentlichen Berichterstattung über Verletzungen der Versailler Vertrags
bestimmungen vor dem deutschen Reichsgericht in Leipzig verhandelt.9 Ihre kate
goriale Zuschreibung als Verfahren des „publizistischen“ Landesverrats, d. h. als 
Sonderform des Landesverratstatbestands erfuhren sie jedoch erst retrospektiv sei
tens der wissenschaftliche Forschung, während sie im zeitgeschichtlichen Kontext in 
der Regel als „Landesverratsverfahren gegen Publizisten“ bzw. „Gegner der illegalen 
Rüstung“ betitelt wurden.10

I. Der gescheiterte Wiederaufnahmeantrag Rosalinde OssietzkyPalms

In der modernen Rezeption der Prozesse des publizistischen Landesverrats der Wei
marer Zeit sticht bis heute das 1931 wegen militärischen Geheimnisverrats gegen den 
späteren Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky gesprochene Urteil im soge
nannten Weltbühne-Prozess hervor.11 Dessen exponierte Stellung in der forschungs
geschichtlichen Bearbeitung der Landesverratsprozesse ist dabei teils auf Ossietzkys 
spätere Rolle als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, teils auf den 
zu Beginn der 1990erJahre gescheiterten Wiederaufnahmeantrag seiner Tochter 
 Rosalinde OssietzkysPalms zurückzuführen, die diesen zunächst vor dem Berliner 
Kammergericht, später vor dem Bundesgerichtshofs (BGH) vorgebracht hatte.

Mit einer Wiederaufnahme des Weltbühne-Prozesses erhoffte sich OssietzkyPalm 
den nachträglichen Freispruch ihres verstorbenen Vaters bzw. dessen juristische Re
habilitierung (§  371 StPO). Zeitlich fiel ihr Antrag zu Beginn der 1990erJahre nach 
dem Zusammenbruch der DDR und der deutschen Wiedervereinigung in eine Pha
se, die von der gesamtgesellschaftlichen Hoffnung auf eine juristischen Aufarbeitung 
der deutschen Vergangenheit bestimmt war.12 Diese Hoffnung betraf nicht nur die 

8 Zu §  92 RStGB und SpioG 1914 vgl. Kapitel A.V.
9 Einzelne Verfahren wurden zudem vor Oberlandesgerichten bzw. bayerischen Volksgerichten 

verhandelt. Zur gerichtlichen Zuständigkeit in den Verfahren des publizistischen Landesverrats vgl. 
Kapitel A.II.

10 Eine Ausnahme bildet ein Artikel Emil Gumbels, der bereits im Jahr 1926 den Begriff des 
„publizistischen“ Landesverrats einführte. Vgl. Gumbel, Die Justiz 2 H. 1 (1926/1927), 75.

11 Vgl. Kapitel G.
12 Dies betraf nicht nur den Umgang mit den allgemeinen Unrechtstaten der politischen Systeme 

von DDR und Dritten Reichen, sondern auch im Spezifischen den Umgang mit SED und NSUn
rechtsurteilen (1. SEDUnBerG und NSAufhG). Vgl. Erstes SEDUnrechtsbereinigungsgesetz vom 
29.  Oktober 1992 (BGBl. 1992 I S.  1814) und das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Un
rechtsurteile in der Strafrechtspflege (BGBl. 1998 I S.  2501).
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deutschdeutsche Vergangenheit, sondern ebenso die Jahre des NSRegimes und den 
juristischen Umgang mit diesem nach 1945.

Um die Unrechtmäßigkeit des 1931 gegen ihren Vater gesprochene Urteils zu bele
gen, brachten OssietzkyPalm und deren Unterstützer in ihrem Antrag auf Wieder
aufnahme Gutachten historischer Sachverständiger vor,13 die als „neue Beweismit
tel“ nach §  359 Abs.  5 StPO die Unrechtmäßigkeit des Reichsgerichtsurteils belegen 
sollten. Gleichzeitig zweifelte OssietzkyPalm die Objektivität der 1931 vor dem 
Reichsgericht in Leipzig gehörten Sachverständigen an (§  359 Abs.  2 StPO). Nach der 
Ablehnung des Wiederaufnahmeantrags durch das Berliner Kammergericht am 
11.  Juli 199114 legte OssietzkyPalm vor dem BGH in Karlsruhe Beschwerde ein und 
ergänzte ihre Kritik am Reichsgerichtsurteil mit Verweis auf §  359 Nr.  3 StPO um den 
Vorwurf, das Reichsgericht habe mit der Verurteilung ihres Vaters „Rechtsbeugung“, 
d. h. vorsätzlich falsche Rechtsanwendung verübt. Unter Missachtung des Versailler 
Vertrages habe sich das Reichsgericht damit des „Verfassungsbruchs“ schuldig ge
macht.

Am 3.  Dezember 1992 verwarf jedoch auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
den Antrag auf Wiederaufnahme bzw. lehnte die Beschwerde OssietzkyPalms gegen 
den Beschluss des Berliner Kammergerichts ab,15 u. a. da die Heranziehung von §  359 
Nr.  3 StPO, so die Begründung, als neuer Argumentationspunkt auf den Weg der 
Beschwerde nicht zulässig sei. Zudem stimmte der BGH mit dem Berliner Kammer
gericht darin überein, dass die retrospektiv verfassten Gutachten der Historiker nach 
§  359 Abs.  5 StPO nicht als „neue Beweismittel“ zu werten seien.16 §  359 Abs.  2 StPO 
war von OssietzkyPalm vor dem BGH nicht mehr als Argumentationsgrundlage 
vorgebracht worden.17

13 Vor dem Berliner Kammergericht brachte OssietzkyPalm zunächst ein Gutachten des Mili
tärhistorikers Wolfgang Gessenharter (18.01.1990) vor. Dieses wurde später um ein Gutachten des 
Militärhistorikers Manfred Messerschmidt ergänzt. Das genaue Verfassungsdatum Messerschmidts 
Gutachten ist in den Akten nicht genannt, jedoch muss dessen Einreichung im geringen zeitlichen 
Abstand zur Urteilsverkündung durch das Berliner Kammergericht erfolgt sein. Beide Gutachten 
sind im Berliner Landesarchiv zugänglich. Vgl. Akten zum Wiederaufnahmeantrag Rosalinde 
 OssietzkyPalm, Landesarchiv Berlin B Rep.  057 Nr.  274.

14 KG, Urteil vom 11.07.1991 – 1 AR 356/90.
15 BGH, Beschluss vom 03.12.1992 – StB 6/92. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem 

Beschluss des BGH einschließlich möglicher Gegenargumentationen vgl. Hanten, Landesverrat, 
S.  178–191. Zu den juristischen Grundlagen des BGHBeschlusses vgl. außerdem Klug, Überlegun
gen; Gössel, NStZ 12 (1993), 565; Joerden, JZ 49 (1994), 582; Brauns, JZ 50 (1995), 492.

16 Gessenharter und Messerschmidt hatten u. a. argumentiert, dass die Alliierten zum Zeit
punkt der Veröffentlichung bereits in Kenntnis über die illegalen Rüstungen der Reichswehr gestan
den hätten. Hinsichtlich dieser Argumentation brachte der BGH jedoch vor, dass keines der Gut
achten eindeutig belegen könne, dass die einzelnen Inhalte des WeltbühneArtikels bzw. die in ihm 
geschilderten Rüstungsmaßnahmen im Detail im Ausland zuvor bekannt gewesen seien. Zudem 
kritisierte der BGH, dass die Gutachten auf Basis von Sekundär, nicht auf Basis von Primärquellen 
argumentierten. Vgl. im Detail BGH, Beschluss vom 03.12.1992 – StB 6/92.

17 Zuvor hatte das Berliner Kammergericht erläutert, dass den Sachverständigen nicht eindeutig 
eine bewusste Täuschung des Reichsgerichts nachgewiesen werden könne. Vgl. im Detail KG, Urteil 
vom 11.07.1991 – 1 AR 356/90.



5I. Der gescheiterte Wiederaufnahmeantrag Rosalinde Ossietzky-Palms

Der gescheiterte Wiederaufnahmeantrag OssietzkyPalms zu Beginn der 
1990erJahre ist nicht unmittelbarer Gegenstand der vorliegenden Darstellung. Auf
schlussreich ist hinsichtlich der forschungsgeschichtlichen Bewertung der Landes
verratsprozesse der Weimarer Jahre jedoch der Umstand, dass der BGH in der Be
gründung seines Beschlusses trotz der rein strafprozessualen Hürde, §  359 Nr.  3 
StPO auf dem Weg der Beschwerde vorzubringen, offenkundig die Notwendigkeit 
sah, im Detail auf die dem Reichsgericht vorgeworfene „Rechtsbeugung“ als bewusst 
falsche „Rechtsanwendung“ der urteilenden Richter einzugehen. In seiner dahinge
henden Argumentation ging der BGH insbesondere auf den Begriff der „Rechtsauf
fassung“ in der Urteilspraxis des Reichsgerichts ein. Die öffentliche Reaktion, die 
dem Beschluss des BGH folgen sollte, verweist in dieser Hinsicht auch auf eine 
grundlegende Herausforderung in der wissenschaftlichen Bewertung des publizisti
schen Landesverrats. Vermutlich bereits in dem Bewusstsein, dass die Ablehnung 
des Antrags OssietzkyPalms auf öffentliche Kritik stoßen würde, leitete der BGH 
seinen Beschluss 1992 folgendermaßen ein:

„Der Senat hat nur über die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlosse
nen Verfahrens gemäß §§  359 ff. StPO zu entscheiden. Die Möglichkeit einer Entscheidung 
nach einem Gesetz zur Wiedergutmachung erlittenen Unrechts […] oder aufgrund eines straf
rechtlichen Rehabilitierungsgesetzes18 besteht nicht.“

So sei „fehlerhafte Rechtsanwendung [wie im Fall des WeltbühneUrteils] für sich 
allein […] kein Wiederaufnahmegrund nach der Strafprozessordnung“ und „mit 
Ausnahme des Falles der Mitwirkung eines unredlichen Richters (§  359 Nr.  3 StPO) 
[könne] die auf falscher Rechtsauffassung beruhende, noch so falsche Entscheidung 
im Wiederaufnahmeverfahren nur bei Unrichtigkeit des der fehlerhaften Entschei
dung zugrundeliegenden Sachverhalts beseitigt werden.“ Insofern hätte das Reichs
gericht nach moderner Rechtsauffassung mit seinem Urteil im Sinne eines „Rechts
anwendungsfehlers“ einen Verfassungsbruch begangen. Dieser „Rechtsanwendungs
fehler“ sei aber seitens der Richter nicht bewusst erfolgt, da ihr Urteil nicht nur die 
„Rechtsauffassung“ der Weimarer Judikative, sondern auch der breiten Öffentlich
keit widergespiegelt habe. „Dem Senat [sei] daher in dem Wiederaufnahmeverfahren 
die Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts und insbesonde
re dessen 4. Strafsenats zum ‚publizistischen Landesverrat‘ durch Veröffentlichung 
von Verfassungsverstößen verwehrt.“ „Rechtsanwendungsfehler“ stellten nach §  359 
StPO keinen Grund zur Wiederaufnahme dar. Schließlich sei „allein eine Verände
rung der rechtlichen Bewertung des Sachverhalts durch Wegfall oder Änderung des 
angewendeten Gesetzes oder durch einen Wandel der Rechtsprechung […] keine 
neue Tatsache im Sinne des §  359 Nr.  5 [StPO…].“19 Auch gehe „der Hinweis auf die 
weitere geschichtliche Entwicklung […] in einem Wiederaufnahmeverfahren fehl. 

18 Bezugspunkt war das erste SEDUnrechtsbereinigungsgesetz vom 29.  Oktober 1992 zur Auf
arbeitung von DDRUnrechtsurteilen (BGBl. 1992 I S.  1814).

19 BGH, Beschluss vom 03.12.1992 – StB 6/92.
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Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung […] [müsse] das Wiederaufnahmegericht die 
Geeignetheit des Wiederaufnahmevorbringens unter Zugrundelegung des Stand
punktes und nach der Rechtsauffassung des Gerichts beurteilen, das den Angeklag
ten verurteilt […] [habe].“ In diesem Zusammenhang ging der BGH insbesondere auf 
den in der Bewertung der Verfahren des publizistischen Landesverrats zentralen Be
griff des Reichswohls20 ein und erläuterte: „Nach dieser Auffassung war das Interesse 
an der militärischen Schlagkraft des Reiches im Jahre 1929 […] Bestandteil des 
Staatswohles.“21

Der BGH veröffentlichte zusätzlich zu seinem am 3.  Dezember 1992 gefällten Be
schluss eine offizielle Pressemitteilung am 21. desselben Monats und erläuterte in 
dieser seine Entscheidung erneut:

„Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass er nur nach den strafprozessualen Vorschriften 
über die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zu 
entscheiden hat, nicht nach einem Gesetz zur Wiedergutmachung erlittenen Unrechts oder 
aufgrund eines strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes. Auch über die Rechtsprechung des 
Reichsgerichts zum ‚publizistischen Landesverrat‘ durch Veröffentlichung von Verfassungs
verstößen hat er nicht zu befinden. Denn nach dem für das Wiederaufnahmeverfahren gelten
den Recht ist weder fehlerhafte Rechtsanwendung noch eine Veränderung der rechtlichen 
Bewertung des Sachverhaltes durch Wegfall oder Änderung der angewendeten Gesetze oder 
durch Wandel der Rechtsprechung für sich allein ein Wiederaufnahmegrund.“22

Durch die Pressemitteilung des BGH klang mit dem Verweis auf die legislativ gesetz
ten Grenzen der Wiederaufnahme, d. h. dem Fehlen eines Sondergesetzes zur straf
rechtlichen Rehabilitierung bei vergangenen Unrechtsurteilen (wie das SEDUn
rechtsbereinigungsgesetz vom 29.  Oktober 1992) damit auch eine subtile Rechtferti
gung des eigenen Beschlusses.

Auf die Entscheidung des BGH folgte wie vorhergesehen eine breite gesellschaft
liche Kritik. In einer öffentlichen Stellungnahme reagierte OssietzkyPalm auf die 
Entscheidung des BGH, sowie die ausgebliebene Rehabilitierung ihres Vaters und 
kündigte weiterführende Schritte an, um gegen den Karlsruher Beschluss vorzuge
hen. Denn dessen Aufhebung sei, so OssietzkyPalm, notwendig, um für die Zukunft 
zu vermeiden, dass „jeder wissbegierige Mitmensch, der […] in einem Lexikon nach
schlage […], wer Carl von Ossietzky war und was er getan hat, als er unter den Leben
den war, […] auf seine rechtsgültige Verurteilung wegen Landesverrats stoße[ ], aus
gesprochen im Jahre 1931 durch Richter jenes demokratischen Gemeinwesens, das 
man vielleicht auch noch dann die ‚Weimarer Republik‘ nennen“ werde. Während 
die politischen Motive der damaligen Justiz offenkundig gewesen seien, sei es nun 
aber „gegen alle Vermutungen […] zu demselben Urteilsbeschluss“ gekommen, „ein 
Beweis der in diesem Fall noch heute wirksamen politischen Justiz. Aber „solange 

20 Vgl. u. a. Kapitel A.V.4.
21 BGH, Beschluss vom 03.12.1992 – StB 6/92.
22 BGH Mitteilung der Pressestelle zum Beschluss vom 03.12.1992 – StB 6/92, vom 21.12.1992, 

S.  1 f.
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dieses [Weltbühne]Urteil existier[e], […] [sei] eine politisierte Rechtsanwendung ge
gen [die demokratischen] Ideale“ Ossietzkys „immer noch möglich, und niemand 
[könne] vor einem politischen Urteil sicher sein.“ Die Begründung des BGH wertete 
OssietzkyPalm kritisch:

„Formalistisch verlangte man weitere Fakten. Menschliches und geschichtliches Verstehen 
waren hierbei ganz ausgeschlossen. […] Die persönliche Stellungnahme blieb aus, die ein
sichtslose Beurteilung war das Fazit. Die Richter diskriminierten durch ihre Rechtsprechung 
die friedliebende und demokratisch denkende und fühlende Bevölkerung in ihrem Land.“23

Ein enger Unterstützer OssietzkyPalms, der Jurist Ingo Müller,24 schloss in einer 
Stellungnahme zum Beschluss des BGH mit der rhetorisch formulierten Frage an: 
„Wer definiert denn die angeblich heute noch zugrundeliegende damalige ‚Rechts
auffassung‘? Demokraten und republikanische Juristen oder die Sympathisanten der 
NaziBewegung25?“26 Für das Bundesgericht seien, so Müller, offensichtlich nur letz
tere von Bedeutung.

Schließlich habe, so der Jurist Heinrich Hannover, ein weiterer Unterstützer 
 OssietzkyPalms, für die Karlsruher Bundesrichter „[…] das Dritte Reich und der 
Zweite Weltkrieg mit seinen 50 Millionen Toten nicht stattgefunden.“ Denn ganz im 
Gegenteil hätten die Bundesrichter „sich an Grundsätze, die ohne kritisches Ge
schichtsbewusstsein“ auskämen „und den Freispruch ihrer mit Adolf Hitler sympa
thisierenden Richterkollegen aus der Weimarer Republik garantier[t]en“,27 orientiert. 
Hinsichtlich der Karlsruher Begründung, dass eine vergangene von der modernen 
juristischen Sicht abweichende „Rechtsauffassung“ retrospektiv auch unter morali
scher Verurteilung des damaligen politischen Systems nicht automatisch als „Rechts
beugung“ zu verstehen sei, merkte Hannover an:

„Wie weit soll die Einfühlung in Rechtsauffassung und politische Weltanschauung einer ver
gangenen Zeit gehen? Soll […] [dieser Grundsatz] etwa auch für Freislers Terrorurteile gegen 
antifaschistische Widerstandskämpfer gelten? Soll er auch gelten, wenn deutsche NaziRichter 
jüdische Menschen wegen Rassenschande verurteilt haben?.“28

Schließlich beendete Hannover seinen Bericht mit der Feststellung:

„Der bundesdeutschen Justiz sollte [mit dem Wiederaufnahmeverfahren] Gelegenheit gege
ben werden, sich von dem schändlichen Urteil ihrer Reichsgerichtskollegen aus der Zeit des 

23 Alle Zitate: Pressedienst der Universität Oldenburg vom 23.04.1993. Auszüge aus der Stellung
nahme wurden im selben Wortlaut auch in der „Frankfurter Rundschau“ abgedruckt: Ossietzky- 
Palm, Urteil.

24 Bekannt ist Müllers Publikation zu den Verbrechen der deutschen Justiz in der Zeit des Natio
nalsozialismus. Vgl. Müller, Juristen.

25 Gemeint ist der ehemalige Reichsanwalt Karl Schneidewin, den der BGH in seinem Beschluss 
als Literaturquelle zum Beleg dafür zitierte, dass nach gängiger juristischer Auffassung zum Zeit
punkt des OssietzkyVerfahrens 1931 das Reichswohl und die gültige Rechtsordnung einander ent
gegenstehen konnten. Vgl. Schneidewin, Gesetz.

26 Heiliger, KJ 26/2 (1993), 194, S.  198.
27 Hannover, Republik, S.  404 f.
28 Ebd., S.  405.
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aufkommenden HitlerFaschismus zu distanzieren und damit gewissermaßen ein Stück Reha
bilitation in eigener Sache vorzunehmen. Es ist ein weiteres Stück Justizschande daraus gewor
den.“29

In ähnlichen Worten hatte auch die OssietzkyBiographin Elke Suhr, die in engem 
Kontakt mit den juristischen Vertretern OssietzkyPalms stand, die moderne Bedeu
tung des gescheiterten Wiederaufnahmeantrags in der Universitätszeitung der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg beschrieben. Die „Richter der zweiten deutschen 
Republik [seien derart] findig [gewesen], wenn es darum ging den ‚furchtbaren‘ Juris
ten der NSZeit Verfolgung und Strafe zu ersparen und so das Unrecht nachträglich 
zu legitimieren“, dass sich nun die Frage stelle, warum „es keinen Rechtsweg gebe[ ], 
die Würde eines Mannes wiederherzustellen, der 1936 den Friedensnobelpreis für 
seinen beharrlichen publizistischen Kampf gegen die Zerstörung der Weimarer Re
publik und für seine Leiden im KZ bekam? Eines der höchsten Gerichte dieser Repu
blik […] [sei nun] mit seiner jüngsten Entscheidung“, d. h. der Ablehnung des An
trags auf Wiederaufnahme des Weltbühne-Prozesses, „in eine alte Rolle geschlüpft, 
die schon abgelegt schien: in die der auf einem Auge blinden Justitia.“30

II. Forschungsüberblick

Die radikale öffentliche Reaktion auf die gescheiterte Wiederaufnahme des Welt-
bühne-Prozesses bzw. auf den Beschluss des BGH zeigt eindrücklich eine bis heute 
bestehende Problematik in der wissenschaftlichen Bewertung der Verfahren des pu
blizistischen Landesverrats der Weimarer Jahre auf. Inwieweit zu Beginn der 1990er 
Jahre rechtlich eine Alternative zum Beschluss des BGH bestanden hätte, ist, wie 
zuvor erwähnt, nicht Teil der vorliegenden Darstellung.31 Eindrücklich in Bezug auf 
die Bewertung des publizistischen Landesverrats ist jedoch die Bedeutung, die der 
Rechtsauffassung des Reichsgerichts sowohl seitens des BGH als auch seitens der Un
terstützer OssietzkyPalms zugemessen wurde. Denn im Gegensatz zum BGH ver
standen sie die Rechtsauffassung des Reichsgerichts als bewusst vorgenommenen 
Rechtsbeugung, die nicht nur Beweis für eine auf dem rechten Auge blinde und antire
publikanische Weimarer Justiz gewesen sei, sondern vielmehr direkter Wegbereiter 
der nationalsozialistischen Rechtsprechungspraxis. Gleichzeitig verwiesen die Un
terstützer OssietzkyPalms auf Ossietzkys Rolle als Friedensnobelpreisträger, als Wi
derstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und die ausgebliebene Aufarbei
tung der NSUnrechtsurteile nach 1945 in der deutschen Bundesrepublik.

Auch im Gros der wissenschaftlichen Forschungsliteratur ist das Verfahren gegen 
Ossietzky und dessen Redakteur Walter Kreiser bis heute der zentrale Ausgangs

29 Ebd., S.  395.
30 Suhr, Noch immer.
31 Vgl. hierzu u. a. Hanten, Landesverrat, S.  178–191.
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punkt für die Bewertung der Prozesse des publizistischen Landesverrats. So erfolgte 
fast durchgängig ausgehend von der Verurteilung Ossietzkys und Kreisers 1931 als 
„Kulminationspunkt“ der Landesverratsrechtsprechung32 eine rückwirkende Be
wertung der Prozesse des publizistischen Landesverrats von deren Endpunkt her. 
Eine derartige methodische Herangehensweise kann jedoch zwangsläufig weder 
Rücksicht auf die Ursprünge der Landesverratsrechtsprechung noch deren verschie
denen Entwicklungslinien im Zusammenspiel mit der wechselvollen deutschen In
nen wie Außenpolitik der Weimarer Zeit nehmen. So liegt bis heute keine Mono
graphie vor, die einerseits die Prozesse des publizistischen Landesverrats auf Basis 
der Urteilsbegründungen des Reichsgerichts in deren Wortlaut analysiert und sie 
andererseits detailliert in den historischen Kontext ihrer Zeit einbettet unter Berück
sichtigung der politischen Einflussnahme der Weimarer Regierungen.33

Die aktuellste monographische Gesamtdarstellung, die aus rechtswissenschaftli
cher Perspektive die einzelnen Verfahren des publizistischen Landesverrats vor dem 
Leipziger Reichsgericht sowie dessen Urteilstexte untersucht, stellt die Dissertation 
Mathias Hantens aus dem Jahr 1999 dar.34 Aufgrund des Anspruchs auf eine voll
ständige Behandlung aller vom Reichsgericht gesprochener Urteile kann Hanten je
doch nur in Fußnoten auf die zentralen historischen Entwicklungen im Hintergrund 
der Verfahren verweisen – ein Umstand, der infolge der Schwerpunktsetzung der 
Publikation durchaus nachvollziehbar ist, jedoch zahlreiche politische Akteure au
ßer Acht lässt. Neben Hanten behandelte Dieter Windisch die maßgeblichen Verfah
ren des publizistischen Landesverrats in seiner Dissertation „Die Strafverfolgung 
von Kritikern der illegalen Rüstung in der Weimarer Republik“ bereits im Jahr 
1973.35 Windischs rechtswissenschaftliche Bearbeitung des Gegenstands ist jedoch 
nicht nur in ihrem Umfang äußerst knappgehalten, sondern zeigt ebenso deutlich 
dessen Tendenz, die politische Einbettung der Verfahren weitgehend außer Acht zu 
lassen. Abseits beider Monographien werden die Verfahren des publizistischen Lan
desverrats vornehmlich in rechtswissenschaftlichen Publikationen verhandelt, die 
diese im Kontext der Bedeutung politischer Straftaten in der Weimarer Zeit im All
gemeinen bearbeiten, sowie im Zusammenhang mit zeitgenössischen staatlichen 
Mechanismen des Verfassungsschutzes und der ihnen zugrundeliegenden Staats
konzeptionen. Hier sind insbesondere die zahlreichen Publikationen Christoph 
Gusys hervorzuheben, der auch auf die juristische Kommentarliteratur der Weima
rer Republik zur Auslegungspraxis des Reichsgerichts verweist,36 sowie die Publika
tion FriedrichChristian Schroeders, der die Rechtsprechungspraxis des Reichsge

32 Ebd., S.  158.
33 Verweis u. a. bei Bergien, Republik, S.  155 (Anm.  193); Geyer, Professionals, S.  82 (Anm.  15); 

Hürter, Groener, S.  300 (Anm.  440).
34 Vgl. Hanten, Landesverrat.
35 Vgl. Windisch, Strafverfolgung.
36 Vgl. Gusy, Weimar; Gusy, GA (1992), 195.
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richts in Beziehung zur akademischen Staatsrechtslehre setzt.37 Einen Überblick 
über die rechtlichen Vorbedingungen der Rolle der Reichswehr in den Verfahren des 
publizistischen Landesverrats bieten Patrick Heinemann und Andreas Dietz.38

Die erst kürzlich erschienene Dissertation Robert Brockhaus’ behandelt die ge
setzlichen Bestimmungen zum publizistischen Landesverrat in der Weimarer Repu
blik und die verschiedenen Initiativen zu deren Reform aus strafrechtlicher Perspek
tive als Teilaspekt in der Analyse des modernen „Whistleblowings.“ So zeigt Brock
haus Alternativen zu den damals gültigen Landesverratsbestimmungen auf und 
bewertet diese vornehmlich in Gegenüberstellung zur aktuellen Gesetzgebung und 
gegenwärtigen Fällen des staatlichen Geheimnisschutzes. Auf eine detaillierte Ein
bettung der Weimarer Verfahren in ihren jeweiligen historischen Kontext muss 
Brockhaus aus diesem Grund verzichten.39

Aus allgemein geschichtswissenschaftlicher Perspektive liegt bisher keinerlei mo
nographische Bearbeitung der Prozesse des publizistischen Landesverrats im Verlauf 
der Weimarer Republik vor. So treten diese in Gesamtdarstellungen der Weimarer 
Geschichte lediglich als Randnotiz bzw. als Anmerkung in Fußnoten in Erschei
nung.40 Gleiches gilt für ihre Erwähnung in wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
zur deutschen Militär und Rüstungspolitik bzw. den illegalen Rüstungsmaßnahmen 
der Reichswehr.41 Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang lediglich die 
Monographie Rüdiger Bergiens, die u. a. explizit auf das Streben der Reichswehrfüh
rung nach einer Verschärfung der Landesverratsbestimmungen verweist.42 Andere 
Publikationen wie die Klaus Petersens beschäftigen sich zwar detailliert mit dem 
Verhältnis zwischen „Literatur und Justiz“ im Rahmen der Zensur und Presse
geschichte der Weimarer Republik, gehen allerdings nur am Rande auf den Straftat
bestand des Landesverrats ein.43 Einzelne Verfahren des publizistischen Landesver
rats – insbesondere der erwähnte Weltbühne-Prozess – werden jedoch in zahlreichen 
Veröffentlichung meist verbunden mit der Person Ossietzkys und der politischen 
Ausrichtung der Weltbühne diskutiert.44

Aus den Urteilsbegründungen des Reichsgericht werden in den meisten Über
blicksdarstellungen und Aufsätzen, wenn überhaupt, nur einzelne Passagen zitiert, 
die in der Regel die Subjektivität des Reichsgerichts und dessen politische Vorein
genommenheit skizzieren sollen. Insbesondere die Publikationen der historischen 

37 Vgl. Schroeder, Schutz.
38 Vgl. Heinemann, Rechtsgeschichte und Dietz, Primat.
39 Vgl. Brockhaus, Geheimnisschutz. Da die Publikation Brockhaus’ nach der Fertigstellung der 

vorliegenden Darstellung erschienen ist, verweisen nachträglich gesetzte Anmerkungen auf ihre 
zentralen Inhalte.

40 Vgl. u. a. Büttner, Weimar, S.  303; Winkler, Weimar, S.  434.
41 Vgl. u. a. Hürter, Groener, S.  300; Eitz, Verteidigung, S.  158 f.
42 Vgl. Bergien, Republik.
43 Vgl. u. a. Petersen, Literatur; Petersen, Zensur.
44 Vgl. u. a. Deak, Weimar; Lang, Staat; Greis / Oswalt (Hrsg.), Teutschland;  Madrasch-Groschopp, 

Weltbühne; Suhr, Wege.
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